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Verwaltungsseitig besteht ein großes Interesse daran, die Nachwuchsarbeit der Freiwilligen 
Feuerwehr zu fördern. Derzeit werden neue Mitglieder für die Einsatzabteilungen der 
Ortsfeuerwehren meist aus den Jugendabteilungen gewonnen. Diese wiederum erhalten 
ihren Nachwuchs aus den Kinderabteilungen. Deshalb soll, als Motivationsfaktor für die 
Feuerwehrmitglieder im Alter von 6 bis 10 Jahren, "Kinderfeuerwehr-Dienstkleidung" 
beschafft werden.

Eine überschlägige Ermittlung der Kosten ergibt, dass abhängig vom Ausstattungsgrad pro 
Kind mit Kosten von bis zu ca. 60 € gerechnet werden muss. Hierzu wurde die Ausstattung 
mit einem T-Shirt (ca. 10 €) sowie einer Hose und einer Jacke (ca. 50 €), die der 
Feuerwehrschutzkleidung ähnlich sieht, kalkuliert. 

Derzeit sind 278 Kinder in den Kinderfeuerwehren aktiv. Teilweise sind die 
Kinderabteilungen schon aus Kameradschaftskassenmitteln der Ortsfeuerwehren mit 
"Kinderfeuerwehr-Dienstkleidung" ausgestattet worden. Diese kann aufgetragen werden. 
Deshalb geht die Verwaltung für die Kalkulation der jährlich erforderlichen Haushaltsmittel 
von folgenden Eckpunkten aus:

 derzeit 278 Mitglieder in den Kinderabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr
 wegen der positiven Erkenntnisse der Ortsfeuerwehren wird es weitere 

Neugründungen geben – geschätzt jährlich 70 neue Mitglieder
 jährlicher Verschleiß 30 Garnituren
 Die Neueinkleidung der Mitglieder wird auf 5 Jahre gestreckt

Daraus ergibt sich, in Verbindung mit einem kleinen Lagerbestand in der 
Bekleidungskammer (15 Garnituren), ein jährlicher Bedarf von 170 Garnituren. Das 
entspricht jährlich einem zusätzlichen Finanzbedarf von 10.000 €.

Bedingt durch das schnelle Wachsen der Mitglieder der Kinderabteilungen und dem deshalb 
regelmäßigen Tausch der Kleidung kann die Ausgabe der "Kinderfeuerwehr-Dienstkleidung" 
nicht in der Kleiderkammer durchgeführt werden. Der Tausch muss daher den 
Kinderfeuerwehrwarten obliegen.



Im Haushaltsplan 2016 stehen für die Ersteinkleidung der Mitglieder der Kinderabteilungen 
der Ortsfeuerwehren keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Wenn die Umsetzung erfolgen 
soll, müssen ab dem Haushaltsjahr 2017 jährlich Mittel in Höhe von 10.000 € in den 
Haushaltsplan aufgenommen werden.

Ruppert

Anlage/n: keine


